
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 BDRV Geltungsbereich
 BDRV - Benzindampf-Rückgewinnungs-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 1.

Diese Verordnung gilt für genehmigungsp-ichtige und nach Maßgabe des § 5 für bereits genehmigte gewerbliche

Betriebsanlagen zum Betrieb von Tankstellen.
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